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2. Abschnitt 
Straftaten gegen Freiheit und Würde 

des Menschen

§121 
V ergewaltigung

(1) Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leben oder Gesundheit zum außerehelichen Geschlechtsverkehr zwingt oder 
eine wehrlose oder geisteskranke Frau zum außerehelichen Geschlechtsverkehr 
mißbraucht, wird suit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. die Vergewaltigung von mehreren Tätern gemeinschaftlich oder an einem 

Mädchen unter sechzehn Jahren begangen wird;
2. durch die Vergewaltigung eine schwere Körperverletzung fahrlässig verur

sacht wird;
3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 121 oder 122 begangen hat oder 

bereits wegen einer solchen Straftat bestraft ist.
(3) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
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